
XXVIII Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880.

5. Synoptische Uebersicht der für die neuesten

Deutsches Reich. Oesterreich-Engarn.
5 Italien.

1. Datum der letzten 

Volkszählung und der 

( auf dieselbe bezüg­

lichen Gesetze, bczw.

Verordnungen. 

Dauer der Zählungs­

perioden.

1. Dezember 1880.

Beschluss des Bundesraths vom 29. Mai 
1880, § 396 der Protokolle.

Die erste allgemeine Volkszählung im 
Deutschen Reiche fand am 1. Dezember 
1871, die zweite am 1. Dezember 1875 
statt.

Bestimmte Perioden sind nicht fest­
gesetzt.

31. Dezember 1880.

Gesetz vom 29. März 1869, nebst Vor­
schrift über die Volkszählung.

Verordnung des Ministeriums des Innern 
vom 6. August 1880 (betreffend die Vor­
nahme der Volkszählung im Jahre 1881).

(Siehe Reichsgesetzblatt, Jahrg. 1869, 
Stück XXXII und Jahrg. 1880, Stück 
XXXVI.)

Art. 3 des Gesetzes lautet:
„Die zweite Zählung nach dieser Vor­

schrift ist nach dem Stande vom 31. De­
zember 1880 und jede weitere von 10 zu 
10 Jahren vorzunehmen.“

Für Ungarn: Ges.-Art. LR vom Jahre 
1880.

3 1. Dezember 1881.

Gesetz vom 15. Juli 1881, k. Dekret 
und Reglement vom 23. August und In­
struktion vom 25. August 1881; ferner 
ministerielle Circulare (Nr. 168, 171, 176) 
und Militär-Journal (Giornale militare uffi- 
ciale) vom 3. December 1881.

Die Zählungen werden seit dem Jahre 
1861 jedes zehnte Jahr vorgenommen.

2. Dauer des Zähl­
geschäfts

bei der letzten Zählung.

Nach § 9 der Allgemeinen Bestimmun­
gen (s. oben S. XVI) sollte die Austheilung 
der Listen vom 25. bis spätestens am 
30. November erfolgen, die Wiedereinsamm­
lung am 1. Dezember Mittags beginnen und 
am 2. Dezember möglichst überall beendet 
werden.

Der Hausbesitzer oder dessen Bestellter 
sollte am 3. Januar 1881 die Anzeigezettel 
seiner Miethparteien einsammeln und im 
„Verzeichniss der gesammelten Anzeige­
zettel“ zusammengeheftet abgeben.

Die Zählung war in Oesterreich in 
jeder Gemeinde im Laufe des Monats 
Januar zu vollenden; in Ungarn hatte die­
selbe zwischen dem 1. und 10. Januar zu 
beginnen und war während dieses Zeit­
raums ohne Unterbrechung zu beendigen.

Die Austheilung der Zählpapiere sollte 
vom 25. bis 31. Dezember, die Einsamm- 
lung vom 1. bis 7. Januar 1882 geschehen.

3. Auf welchen be­
stimmten Tag (Termin) 
hat das Ergebniss der 
letzten Zählung Bezug!

Stand der Bevölkerung zur Mitternacht 
vom 30. November zum 1. Dezember 1880.

Stand der Bevölkerung am 31. Dezem­
ber 1880.

Stand der Bevölkerung zur Mitternacht 
vom 31.Dezember 1881 zum 1. Januar 1882.


